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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Ein neues Politikum fand sich in der Verwendung des Gewinnes der Schweizerischen
Nationalbank, der 1982 hauptsächlich aus Zinserträgen aus Devisenanlagen stammte. Es
entspann sich in der Presse eine Kontroverse darüber, ob diese Gewinne zur Deckung
der Rechnungsdefizite von Bund und Kantonen heranzuziehen seien. Die Nationalbank
verwendete jedoch auch dieses Jahr den Überschuss in erster Linie zur Erhöhung ihrer
Reserven für Währungsrisiken. 1

BERICHT
DATUM: 15.12.1982
REGINA ESCHER

Finanz- und Ausgabenordnung

Die Errichtung eines souveränen, gemeinwohl- und ertragsorientierten Staatsfonds
verlangte Beat Rieder (mitte, VS) im März 2022 in einer Motion. Dieser solle durch einen
Teil der Währungsreserven der SNB geäufnet werden, wobei die SNB im Gegenzug
Obligationen des Staatsfonds als Sicherheit erhalten würde. Die Gewinne des Fonds
sollten Bund und Kantonen zugutekommen, welche sie für Beteiligungen an
systemrelevanten Schweizer Unternehmen oder an strategischen Sachwerten sowie zur
Finanzierung von Investitionsprogrammen zur Konjunkturbelebung einsetzen könnten.
Der Motionär störte sich daran, dass die SNB ihre Währungsreserven in ausländische
Aktien anlegte, und erachtete einen ähnlichen Staatsfonds wie in Norwegen oder
Singapur als Möglichkeit, die Gelder «vorteilhafter, strategischer und unabhängiger»
einzusetzen. 
Der Bundesrat lehnte die Motion als «Eingriff in die verfassungsrechtliche
Unabhängigkeit der SNB» ab. Die SNB müsse uneingeschränkt über ihre
Währungsreserven verfügen können, um eine übermässige Aufwertung des Frankens
verhindern zu können. Zudem kritisierte der Bundesrat unter anderem die fehlende
Berücksichtigung der Möglichkeit eines Anlageverlustes sowie die sehr heterogenen
Einsatzzwecke des Fonds.
In der Sommersession 2022 entschied sich der Ständerat auf Antrag von Roberto
Zanetti (sp, SO) mit 19 zu 16 Stimmen (bei 1 Enthaltung), die Motion der zuständigen
Kommission zur Vorberatung zuzuweisen. 2

MOTION
DATUM: 13.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Zeitgerecht legte der Bundesrat die Botschaft zum Stabilisierungsprogramm 98 vor.
Dieses setzte den am runden Tisch gefundenen Konsens in der Sache und in der Form
präzis um. Im Massnahmenpaket nicht enthalten waren lediglich die Kreditsperre
(Behandlung zusammen mit dem Voranschlag 1999) sowie die Reingewinnablieferung
der Nationalbank. Da die Datenbasis der Botschaft von tieferen Teuerungswerten
ausging, fielen die Einsparungen bei den individuellen Rentenerhöhungen bei der
AHV/IV geringer aus als angenommen (CHF 203 statt 300 Mio.). Ansonsten blieben die
Beträge der Einsparungen in etwa gleich. Auf der Einnahmeseite kam der Bundesrat im
Vergleich zu den vom Finanzministerium im Sommer skizzierten Vorschlägen dem
Mittelstand etwas entgegen. Zur Schliessung ungerechtfertigter Steuerlücken schlug er
folgendes vor: Die Veräusserung von Vermögenswerten, die nicht im Rahmen der
blossen Verwaltung des eigenen Vermögens erfolgt, gilt als selbständige
Erwerbstätigkeit und soll entsprechend besteuert werden (14 Mio.); der Abzug von
privaten Schuldzinsen wird auf den Betrag der steuerbaren Brutto-Vermögenswerte
plus CHF 20'000 beschränkt (21 Mio.); der versicherbare Lohn in der zweiten Säule wird
auf maximal CHF 286'560 festgelegt (15-25 Mio.); die Kapitalleistungen aus den Säulen
2 und 3a sollen weiterhin mit einer separaten Jahressteuer erfasst, hingegen nicht
mehr bloss zu einem Fünftel, sondern zur Hälfte der ordentlichen Tarife, mindestens
aber zum Satz von 2%, berechnet werden (49 Mio.). Ferner soll der Personalbestand bei
der eidgenössischen Steuerverwaltung zur Verstärkung der Steuerkontrolle bis Ende
2001 um 100 Stellen aufgestockt werden. Bei den Sofortmassnahmen standen für den
Bundesrat weniger der erwartete Ertrag aus den Mehreinnahmen im Vordergrund (im
Jahr 2002: CHF 91 Mio.), sondern die Förderung der Steuergerechtigkeit. Die höhere
Gewinnablieferung der Nationalbank, die u.a. die Einbussen der Kantone kompensieren
soll, wurde ausserhalb des Stabilisierungsprogramms, aber doch verbindlich geregelt. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1998
URS BEER
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Im Mai 2021 schlug die FK-SR in einer Motion vor, die Zusatzausschüttungen des Jahres
2020 (CHF 660 Mio.) der SNB dem Amortisationskonto gutzuschreiben und somit zum
Abbau der Corona-Schulden zu verwenden. Anders als die Motion ihrer
Schwesterkommission, welche neben den Zusatzausschüttungen auch den Grundbetrag
der Ausschüttungen auf das Amortisationskonto buchen wollte, plante die
ständerätliche Kommission, den Grundbetrag über CHF 2 Mrd. wie geplant dem
ordentlichen Haushalt zukommen zu lassen. Demnach hätten «Zusatzausschüttungen
[...] klar den Charakter von ausserordentlichen Einnahmen», begründete die
Kommission ihren Vorstoss. Im August 2021 beantragte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion, da er den generellen Vorschlag der ständerätlichen Kommission in der
Zwischenzeit als eine von zwei Möglichkeiten in seine Botschaft zum Abbau der Covid-
19-Schulden aufgenommen hatte: So sollen die Schulden neben der Verwendung der
ordentlichen Überschüsse in den kommenden Jahren entweder über die
Zusatzausschüttungen der SNB oder über eine Umbuchung der als ordentliche
Überschüsse verbuchten Erträge aus früheren Jahren abgebaut werden. Gleichzeitig
hatte er jedoch darauf verzichtet, die bereits verbuchten Zusatzausschüttungen aus
dem Jahr 2020 neu zuzuweisen und seine Regelung stattdessen auf die ab 2021
anfallenden Ausschüttungen beschränkt. 
Nachdem Bundesrat und Kommission dieses aktuelle Projekt des Bundesrates in der
Herbstsession 2021 erläutert hatten, zog die Kommission ihre Motion, die von einer
Minderheit Zanetti (sp, SO) abgelehnt worden war, zurück. 4

MOTION
DATUM: 21.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Staatsrechnung

Zusätzliche Einnahmen, die im Finanzplan zwar nicht aufgeführt sind, über deren
Erschliessung jedoch seit Jahren diskutiert wird, werden durch eine teilweise
Ablieferung der Gewinne der Schweizerischen Nationalbank (SNB) erwartet. Nachdem
sich die SNB bisher geweigert hatte, mit ihren Gewinnen zur Reduktion der Defizite der
öffentlichen Haushalte beizutragen, signalisierte sie nach einem Gespräch mit dem
Bundesrat die Bereitschaft, für 1984 CHF 300 Mio auszuschütten. Der Bundesrat zeigte
sich jedoch an diesem Angebot wenig interessiert, da gemäss den Bestimmungen des
Verfassungsartikels über die Nationalbank (Art. 39 BV) den Kantonen zwei Drittel, dem
Bund hingegen nur ein Drittel der ausgeschütteten Summe zukommen würde. Um in
einem grösseren Ausmass an den Nationalbankgewinnen teilhaben zu können, will der
Bundesrat vorerst den seiner Meinung nach veralteten Ausschüttungsmodus der SNB
abändern. 5

ANDERES
DATUM: 22.03.1984
WERNER SEITZ

Die ordentlichen Einnahmen betrugen 2015 CHF 67,58 Mrd und fielen damit um CHF 54
Mio. höher aus als budgetiert. Im Vergleich zum Vorjahr hatten sie um 3,7 Milliarden
(5,8%) zugenommen. Während die konjunkturabhängigen Einnahmen wie die
Mehrwertsteuer (-0,2 Mrd.) und die übrigen Verbrauchssteuern (-0,3 Mrd.) aufgrund
des schwachen Wirtschaftswachstums zurückgegangen waren, konnte bei der direkten
Bundessteuer (+2,2 Mrd.) und der Verrechnungssteuer (+1,0 Mrd.) ein deutlicher
Zuwachs registriert werden. Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) erklärte die
Zunahme unter anderem mit dem Einfluss des negativen Zinsumfelds. Dieses veranlasse
die Steuerpflichtigen, ihre Steuerschuld möglichst rasch oder bereits im Voraus zu
begleichen und im Falle der Verrechnungssteuer die Rückerstattung aufzuschieben.
Schliesslich trugen auch die Stempelabgaben (+0,2 Mrd.) und die doppelte
Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank SNB (+0,7 Mrd.) zum starken
Einnahmenwachstum bei. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2016
DAVID ZUMBACH

01.01.65 - 01.01.24 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Voranschlag

Zu Beginn der Wintersession 2022 machte sich der Nationalrat an die Beratung des
Voranschlags 2023 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2024–2026. Anna
Giacometti (fdp, GR) und Jean-Pierre Grin (svp, VD) präsentierten dem Rat das Budget
und die Änderungsvorschläge der Kommissionsmehrheit. Beide betonten die «düsteren
finanzpolitischen Aussichten» (Giacometti), welche in den Finanzplanjahren grosse
Korrekturmassnahmen nötig machen würden. Besser sehe es noch für das Jahr 2023
und somit für den Voranschlag aus, hier schlug die Kommissionsmehrheit gar
Mehrausgaben von CHF 11.2 Mio. vor, womit die Schuldenbremse immer noch
eingehalten werden könne. Insgesamt beantragte die Kommission sieben Änderungen
am bundesrätlichen Voranschlag, welche der Rat allesamt annahm. Kaum Erfolg hatten
hingegen die Minderheitsanträge.

Das geplante Defizit in den Finanzplanjahren war auch Thema in den folgenden
Fraktionsvoten. Als besonders dramatisch erachtete etwa Lars Guggisberg (svp, BE) die
finanzielle Situation des Bundes: Man befinde sich «finanzpolitisch seit Jahren im
freien Fall», zumal das Parlament immer mehr Geld ausgebe als vorhanden sei. Nun
müsse man Prioritäten setzen, weshalb die SVP insbesondere im Finanzplan
entsprechende Kürzungsanträge stelle. Ähnlich formulierte es Alex Farinelli (fdp, TI) für
die FDP-Fraktion, der die Bundesfinanzen mit der Titanic verglich – zwar scheine alles
ruhig, bei genauerer Betrachtung sei «das Bild, insbesondere das mittelfristige, [aber]
wesentlich problematischer und beunruhigender». Auch er verlangte daher die Setzung
von Prioritäten. Demgegenüber hob Jean-Paul Gschwind (mitte, JU) das positive
strukturelle Saldo des Voranschlags hervor, betonte aber auch, dass man für die
Finanzplanjahre Korrekturmassnahmen einbringen müsse – insbesondere auch, weil die
Gewinnausschüttung durch die SNB ausbleiben könne. 
Deutlich weniger besorgt zeigten sich die Sprechenden der anderen Fraktionen über
die finanzpolitische Situation. Roland Fischer (glp, LU) erachtete in Anbetracht der
tiefen Schuldenquote des Bundes nicht in erster Linie die Defizite als problematisch,
sondern die Ausgestaltung der Schuldenbremse, die es nicht erlaube, Schulden zu
machen, um Investitionen zu tätigen. Auch Sarah Wyss (sp, BS) zeigte sich durch die
«Mehrbelastungen ab 2024 [...] nicht besonders beunruhig[t]». Man müsse zwar
reagieren, dabei aber vor allem auf Nachhaltigkeit setzen und von «kurzfristige[r]
Sparwut» absehen. Gerhard Andrey (gp, FR) sah die Schuld für die finanzpolitischen
Probleme vor allem bei denjenigen Mitgliedern des Parlaments, welche das
Armeebudget stark aufgestockt und einen Abbau der Corona-Schulden über zukünftige
Überschüsse durchgesetzt hätten. Statt über Sparmassnahmen solle man aber nun über
zusätzliche Einnahmen, etwa im Rahmen einer Erbschaftssteuer, sprechen. 

In der Folge behandelte der Nationalrat den Voranschlag 2023 in sechs Blöcken,
beginnend mit einem ersten Block zu den Beziehungen zum Ausland und zur
Migration. Hierbei lagen dem Rat keine Mehrheitsanträge der Kommission vor, jedoch
zahlreiche Minderheitsanträge von Mitgliedern der Polparteien. Einerseits verlangten
Minderheiten Badertscher (gp, BE), Friedl (sp, SG), Wettstein (gp, SO) sowie zwei
Einzelanträge Pasquier-Eichenberger (gp, GE) etwa eine Aufstockung der Beiträge für
humanitäre Aktionen oder an die Entwicklungszusammenarbeit mit den Ländern des
Ostens, teilweise auch in den Finanzplanjahren. Andererseits forderten Minderheiten
Grin (svp, VD), Guggisberg (svp, BE), Fischer (svp, ZH) sowie ein Einzelantrag der SVP-
Fraktion etwa eine Reduktion des Schweizer Beitrags an ausgewählte EU-
Mitgliedstaaten, an die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit oder an die
Integrationsmassnahmen für Ausländerinnen und Ausländer (teilweise auch oder nur in
den Finanzplanjahren) sowie die ordentliche Verbuchung der Ausgaben für
Kriegsvertriebene aus der Ukraine. Die Minderheitsanträge blieben jedoch allesamt
erfolglos.

Im zweiten Block zu Kultur, Bildung, Forschung, Familie und Sport lagen dem
Nationalrat vier Kommissionsanträge vor. Im Sportbereich wollte die Kommission
einerseits einen Kredit für die Sportverbände zugunsten der nationalen Meldestelle von
Swiss Sport Integrity um CHF 360'000 aufstocken, zumal seit deren Schaffung Anfang
2022 dreimal mehr Meldungen eingegangen seien, als erwartet worden waren. CHF
650'000 sollten zudem für die Ausrichtung der Staffel-Weltmeisterschaft 2024 in
Lausanne gesprochen werden, wobei der Bund einen Drittel der Gesamtfinanzierung
übernehmen würde. Keine Aufstockung, sondern eine ausdrückliche Verwendung der
CHF 390'000, welche der Bundesrat im Bereich Kinderschutz/Kinderrechte
veranschlagt hatte, für eine Übergangslösung zur Stärkung der Kinderrechte verlangte
die Kommission bei den Krediten des BSV. Eine Übergangslösung war nötig geworden,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2022
ANJA HEIDELBERGER
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weil die Ombudsstelle für Kinderrechte, für die der Betrag gedacht war, noch nicht
über eine gesetzliche Grundlage verfügte. Schliesslich verlangte die Kommission, dass
CHF 35 Mio., welche nach dem Ausschluss der Schweiz aus Horizon Europe bei den EU-
Forschungsprogrammen nicht benötigt werden, stattdessen Innosuisse zugesprochen
werden. Der Nationalrat hiess alle vier Kommissionsanträge stillschweigend gut.
Weitere CHF 50 Mio. aus dem Kredit der EU-Forschungsprogramme zum Kredit für die
Institutionen der Forschungsförderung verschieben wollte eine Minderheit Munz (sp,
SH). Zudem verlangten zwei weitere Minderheiten Munz Aufstockungen bei der
internationalen Mobilität Bildung zugunsten des Programms Erasmus+. Die Kredite
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag reduzieren wollten hingegen eine
Minderheit I Grin bei den Institutionen der Forschungsförderung sowie eine Minderheit
Guggisberg in den Finanzplanjahren bei der internationalen Mobilität Bildung und bei
den Stipendien an ausländische Studierende. Mit 123 zu 68 Stimmen kürzte der
Nationalrat in Übereinstimmung mit der Minderheit Munz den Kredit der EU-
Forschungsprogramme zugunsten der Institutionen der Forschungsförderung, lehnte
aber ansonsten sämtliche Minderheitsanträge ab. Dazu gehörten auch zwei
Minderheiten Nicolet (svp, VD), welche bei Pro Helvetia (auch in den Finanzplanjahren)
und bei der familienergänzenden Kinderbetreuung kürzen wollten. 

Im Block 3 zu Umwelt und Energie hiess der Nationalrat die veranschlagten CHF 42
Mio. für Programme von EnergieSchweiz für den Heizungsersatz, zur Dekarbonisierung
von Industrie und Gewerbe, zur Einführung von neuen Technologien und zur
Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie CHF 4 Mrd. für den Rettungsschirm
Elektrizitätswirtschaft, welchen der Bundesrat in einer Nachmeldung beantragt hatte,
gut. Eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) hatte erfolglos eine Kürzung bei den
Programmen von EnergieSchweiz im Voranschlag und in den Finanzplanjahren
gefordert. Erfolglos blieben auch alle anderen Minderheiten etwa zur Streichung von
CHF 10 Mio. für eine Winter-Energiespar-Initiative, zur Reduktion des Kredits für die
Reservekraftwerke, aber auch für eine Erhöhung des Kredits für die Reservekraftwerke
um CHF 100 Mio., um eine Erhöhung der Energiekosten für die Bevölkerung zu
verhindern.

Erfolglos blieben auch sämtliche Minderheitsanträge im vierten Block zu den Themen
«soziale Wohlfahrt, Gesundheit und Sicherheit», wo etwa eine Minderheit Wettstein
(gp, SO) eine Erhöhung des Bundesbeitrags an das Schweizerische Rote Kreuz oder
verschiedene Minderheiten Kürzungen beim Rüstungsaufwand oder bei verschiedenen
Positionen zur Verteidigung beantragten. 

Im fünften Block zu Standortförderung, Steuern und Landwirtschaft gab es nur
einzelne Forderungen zu den ersten beiden Bereichen, etwa verlangte eine Minderheit
Gysi (sp, SG) zusätzliche Mittel und Stellen in der Steuerverwaltung für mehr
Mehrwertssteuerkontrollen und eine Minderheit Guggisberg eine Streichung der Neuen
Regionalpolitik, da diese Aufgabe der Kantone sei. Das Hauptinteresse des Nationalrats
galt in diesem Block aber der Landwirtschaft, zu der zahlreiche Mehr- und
Minderheitsanträge vorlagen: Die Kommissionsmehrheit verlangte eine Erhöhung des
Kredits für die Qualitäts- und Absatzförderung zugunsten des Schweizer Weins um CHF
6.2 Mio. (in Umsetzung einer Motion 22.3022, die vom Nationalrat angenommen, aber
vom Ständerat an die WAK-SR verwiesen worden war). Eine Minderheit Munz wollte
stattdessen einen Teil der bereits veranschlagten Mittel zur Umsetzung der Motion
einsetzen, der Nationalrat folgte jedoch seiner Kommissionsmehrheit und beschloss
die Krediterhöhung. Weiter beantragte die Kommissionsmehrheit, in den
Planungsgrössen zu den Direktzahlungen die Höhe der Versorgungssicherheitsbeiträge
auf CHF 1.1 Mrd. festzuschreiben, so dass diese entgegen der Absicht des Bundesrates
nicht gekürzt werden könnten. Der Nationalrat folgte auch dieser
Kommissionsmehrheit, während eine Minderheit Munz besagte Planungsgrösse
erfolglos streichen wollte. Schliesslich sollten die Mittel für Wildtiere, Jagd und
Fischerei gemäss Kommissionsmehrheit um CHF 4 Mio. zugunsten von
Sofortmassnahmen für den Herdenschutz aufgestockt werden, wobei der Nationalrat
auch hier der Komissionsmehrheit und nicht einer Minderheit Schneider Schüttel (sp,
FR) auf Beibehalten des bundesrätlichen Betrags folgte. Erfolgreich war zudem eine
Minderheit Grin für eine Erhöhung des Kredits für die Pflanzen- und Tierzucht um CHF
3.9 Mio. zugunsten einheimischer Nutztierrassen, nicht aber ein weiterer
Minderheitsantrag Grin für einen Verzicht auf die Aufstockung des Funktionsaufwands
beim Bundesamt für Landwirtschaft um CHF 900'000 zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative zur Verminderung des Einsatzes von
Pflanzenschutzmitteln. 
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Im sechsten Block ging es abschliessend um den Eigenaufwand des Bundes und um die
Schuldenbremse, wobei die Kommissionsmehrheit nur einen Antrag auf Änderung
gegenüber der bundesrätlichen Version stellte: Bei den Planungsgrössen zum BABS
sollte der Soll-Wert der Kundenzufriedenheit bei den Ausbildungsleistungen von 80 auf
85 Prozent und in den Finanzplanjahren auf 90 Prozent erhöht werden. Stillschweigend
hiess der Nationalrat die Änderung gut. Zudem lagen zahlreiche Minderheitsanträge
Nicolet auf Kürzungen im Personalbereich verschiedener Bundesämter (BAFU, BAG,
BAK, BAV, BFS) sowie beim UVEK vor, die jedoch allesamt abgelehnt wurden – genauso
wie weitere Kürzungsanträge im Personalbereich sowie bei den Sach- und
Betriebsausgaben des SEM, zur Kürzung des Personalaufwands im Bereich der Social-
Media-Strategie und der Digitalisierung sowie für Querschnittskürzungen beim BBL.
Abgelehnt wurde aber auch ein Minderheitsantrag Schneider Schüttel zur Schaffung von
zwei zusätzlichen Stellen beim BLV im Bereich Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.
Schliesslich scheiterte auch ein Antrag der SVP-Fraktion, die aus der
Gewinnausschüttung der SNB veranschlagten Einnahmen von CHF 666.7 Mio. zu
streichen, da die SNB diese nach ihren Verlusten voraussichtlich nicht würde tätigen
können.

Nach langen Diskussionen, bei denen sämtliche Mehrheits- sowie einzelne
Minderheitsanträge angenommen worden waren, hiess der Nationalrat den Voranschlag
in der Gesamtabstimmung mit 137 zu 49 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gut. Die
ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion sowie
von einem Mitglied der Grünen. Angenommen wurden in der Folge auch der
Bundesbeschluss über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2023 (138 zu 50
Stimmen bei 2 Enthaltungen), der Bundesbeschluss über den Finanzplan für die Jahre
2024-2026 (179 zu 12 Stimmen) sowie der Bundesbeschluss über die Entnahmen aus
dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2023 (191 zu 0
Stimmen). 7

Im Rahmen der Kommissionsdebatten zur nachträglichen Genehmigung der
dringlichen Verpflichtungskredite für eine Ausfallgarantie des Bundes an die SNB und
für die Verlustabsicherung an die UBS seien zahlreiche Fragen aufgetaucht, erklärte die
FK-SR Ende März 2023 in einer Medienmitteilung. In Absprache mit zahlreichen
anderen Kommissionen, die ebenfalls offene Fragen zu diesem Thema geklärt haben
wollten, habe man die eigenen Fragen in ein Mantelpostulat gepackt, anstatt sie bei der
Beratung des entsprechenden Nachtrags als Anträge einzubringen, erklärte etwa Alois
Gmür (mitte, SZ) später in eben dieser Nachtragsdebatte. 
In ihrem Postulat wollte die ständerätliche Finanzkommission den Bundesrat
verpflichten, einen Erlassentwurf zur Verbesserung der «Too-big-to-fail»-Regulierung
vorzulegen. Sie forderte auch eine Änderung des Bankengesetzes zur Senkung der
Risiken durch systemrelevante Grossbanken, unter anderem durch eine Erhöhung der
Eigenkapitalvorschriften, eine Beschränkung variabler Lohnbestandteile und von
Leerkäufen sowie eine Verbesserung der Bussenkompetenz der FINMA. Geprüft werden
sollten überdies die Einführung eines Trennbankensystems, der Wettbewerbssituation
der UBS und die Möglichkeit einer Weiterführung der Credit Suisse (Schweiz) AG.
Schliesslich sollte untersucht werden, ob die Führungsverantwortlichen der Credit
Suisse zur Rechenschaft gezogen werden können. Stillschweigend nahm der Ständerat
das Postulat im Anschluss an seine Zustimmung zu den Verpflichtungskrediten an. 8

POSTULAT
DATUM: 11.04.2023
ANJA HEIDELBERGER

Wie ihre Schwesterkommission reichte auch die FK-NR im Rahmen der Debatte der
nachträglichen Genehmigung der Verpflichtungskredite zur Übernahme der Credit
Suisse durch die UBS ein Mantelpostulat mit offenen Fragen an den Bundesrat ein. Das
Mantelpostulat enthielt teilweise dieselben Forderungen wie dasjenige des Ständerats,
ging aber in verschiedenen Punkten darüber hinaus. So sollte der Bundesrat zusätzlich
auch Bericht zu den «ordnungspolitischen, juristischen und finanziellen Auswirkungen
der Integration» der Credit Suisse in die UBS erstatten, und ein hypothetisches
alternatives Vorgehen des Bundes – namentlich eine «rein temporär staatliche[...]
Bewältigung der CS-Krise» – prüfen. Ebenfalls geprüft werden sollte zudem ein
Auszahlungsverbot von variablen Vergütungen an die Leitung der fusionierten Bank
während der Dauer der Bundesgarantien und die Befolgung genereller
Nachhaltigkeitsziele bei ausserordentlichen Staatshilfen für private Unternehmen.
Aufgrund eines Ordnungsantrags Cottier (fdp, NE) behandelte der Nationalrat das
Postulat zusammen mit Postulaten anderer Kommissionen im Anschluss an die
Ablehnung der Verpflichtungskredite und nahm es mit 123 zu 43 Stimmen (bei 5

POSTULAT
DATUM: 12.04.2023
ANJA HEIDELBERGER
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Enthaltungen) an. Der Minderheitsantrag Imark (svp, SO) auf Verzicht auf die Prüfung
der Nachhaltigkeitsziele wurde nur von den Mitgliedern der SVP-Fraktion und zwei
Mitgliedern der FDP-Fraktion unterstützt. 9

Finanzausgleich

CVP-Nationalrat Walker (SG) beantragte in einer Motion, zur besseren Akzeptanz der
NFA eine Überbrückungshilfe zu schaffen, die aus der vorgesehenen Erhöhung der
Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank zu finanzieren sei. Der
Bundesrat entgegnete, das bestehende Konzept des NFA sehe bereits eine degressiv
ausgestaltete Überbrückungshilfe vor. Die potentiellen Gewinne der Nationalbank
sollten allerdings nicht zum jetzigen Zeitpunkt bereits zweckgebunden werden. Der Rat
überwies den Vorstoss als Postulat.  10

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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